
 
 

Verordnung über die Ersten Staatsprüfungen für die Lehrämter 
 
 

Vom 3. April 1995 
geändert durch Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ersten Staatsprüfungen für die 
Lehrämter vom 8.12.1999 (GVBl. I S. 481 ff.)und durch Dritte Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung über die Ersten Staatsprüfungen für die Lehrämter vom 14.09.2001 (GVBl. I S. 403 ff.) 

 
Aufgrund des § 12 Abs. 2 des Gesetzes über das Lehramt an öffentlichen Schulen in der Fassung 
vom 3. März 1992 (GVBl. I S. 106), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2001 (GVBl. I S. 

175) wird verordnet: 
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ERSTER TEIL 

 
Organisation und Verfahren 

 
ERSTER ABSCHNITT 

 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Zweck der Prüfung 
 
Die Erste Staatsprüfung für ein Lehramt an öf-
fentlichen Schulen dient der Feststellung, ob 
die Bewerberin oder der Bewerber die durch 
das Studium zu erwerbenden fachwissen-
schaftlichen, fachdidaktischen und erzie-
hungs- und gesellschaftswissenschaftlichen 
Voraussetzungen für das angestrebte Lehr-
amt besitzt. 
 

§ 2 
Amt für Lehrerausbildung 

 
(1) Das Amt für Lehrerausbildung ist für die 
Durchführung der Ersten Staatsprüfungen für 
die Lehrämter zuständig. Es ist auch für die 
Künstlerisch-Wissenschaftliche Prüfung, 
Fachrichtung Musik, zuständig, für die an der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
ein Studiengang eingerichtet ist. 
 
(2) Zu Mitgliedern des Amtes für Lehreraus-
bildung als Prüferinnen und Prüfer können 
Professorinnen und Professoren und Schul-
aufsichtsbeamtinnen und -beamte oder im öf-
fentlichen Schuldienst oder an staatlich aner-
kannten Schulen in freier Trägerschaft tätige 
Lehrkräfte berufen werden; diese müssen die 
Befähigung zu dem Lehramt besitzen, für das 
die Prüfung abgelegt wird. In Ausnahmefällen 
können wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie 
Aufgaben nach § 47 des Universitätsgesetzes 
oder § 25 des Kunsthochschulgesetzes wahr-
nehmen, zu Prüferinnen und Prüfern berufen 
werden.  
 
(3) Das Amt für Lehrerausbildung beruft die 
Prüferinnen und Prüfer. Soweit es sich um 
Professorinnen und Professoren oder wissen-
schaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter handelt, erfolgt die Berufung 
im Benehmen mit dem Ministerium für Wis-

senschaft und Kunst. Die Berufung erfolgt für 
die Dauer von drei Jahren. 
Nach Ablauf der Amtszeit führen die Prüferin-
nen und Prüfer solange die Geschäfte weiter, 
bis neue Prüferinnen und Prüfer berufen wor-
den sind. Eine Wiederberufung ist zulässig. 
Die Tätigkeit als Prüferin oder Prüfer endet 
mit dem Ausscheiden aus dem Dienst des 
Landes Hessen. 
 

§ 3 
Aufgaben des Amtes für Lehrerausbildung 
 
(1) Das Amt für Lehrerausbildung hat darauf 
zu achten, dass Inhalt und Umfang der Prü-
fungen den Anforderungen der Prüfungsord-
nung entsprechen. 
 
(2) Die Leitung des Amtes für Lehrerausbil-
dung hat das Recht, jederzeit an allen Prü-
fungen teilzunehmen, Fragen zu stellen, die 
Berücksichtigung bestimmter Prüfungsge-
genstände zu verlangen und an den Beratun-
gen über das Ergebnis der mündlichen Prü-
fung teilzunehmen. 
 
(3) Das Amt für Lehrerausbildung prüft die Zu-
lassungsvoraussetzungen der einzelnen Be-
werberinnen und Bewerber. Es legt auf Vor-
schlag von sachkundigen Prüferinnen und 
Prüfern die Themen für die Wissenschaftliche 
Hausarbeit und die Klausuren fest. Es bestellt 
die Prüferinnen und Prüfer für die mündlichen 
Prüfungen und die Gutachterinnen und Gut-
achter für die Wissenschaftliche Hausarbeit 
und die Klausuren. 
 

§ 4 
entfällt 

 
§ 5 

Dienst- und Fachaufsicht 
 
Das Amt für Lehrerausbildung untersteht un-
mittelbar der Dienst- und Fachaufsicht des 
Kultusministeriums. Die Kultusministerin oder 
der Kultusminister oder die von ihnen Beauf-
tragten können an den Ersten Staatsprüfun-
gen und an Dienstbesprechungen, die bei 
dem Amt für Lehrerausbildung durchgeführt 
werden, teilnehmen. Die Termine der Ersten 
Staatsprüfungen sind dem Kultusministerium 
rechtzeitig bekannt zu geben. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

 
Studiennachweise und Praktika 

 
§ 6 

Regelstudienzeit, Studienumfang, Stu-
diennachweise 

 
(1) Die Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Grundschulen oder für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen kann nach ei-
nem ordnungsgemäßen Studium von drei 
Studienjahren abgelegt werden. Die Erste 
Staatsprüfung für das Lehramt an Sonder-
schulen, für das Lehramt an Gymnasien oder 
für das Lehramt an beruflichen Schulen kann 
nach einem ordnungsgemäßen Studium von 
vier Studienjahren abgelegt werden. Die Re-
gelstudienzeit für die in Satz 1 genannten 
Studiengänge beträgt dreieinhalb und für die 
in Satz 2 genannten Studiengänge viereinhalb 
Studienjahre. 
 
(2) Der Umfang des Studiums beträgt: 
1. für das Lehramt an Grundschulen insge-

samt 108 bis 120 Semesterwochenstun-
den. Davon entfallen 36 bis 56 Semes-
terwochenstunden auf das Studium der 
Erziehungs- und Gesellschaftswissen-
schaften oder das erziehungs- und ge-
sellschaftswissenschaftliche Kernstudium 
einschließlich der Allgemeinen Didaktik 
der Grundschule und 62 bis 84 Semes-
terwochenstunden auf die Fachwissen-
schaften und deren Didaktiken, 

 
2. für das Lehramt an Hauptschulen und 

Realschulen insgesamt 116 bis 120 Se-
mesterwochenstunden. Davon entfallen 
36 bis 40 Semesterwochenstunden auf 
das Studium der Erziehungs- und Gesell-
schaftswissenschaften oder das erzie-
hungs- und gesellschaftswissenschaftli-
che Kernstudium und 80 Semesterwo-
chenstunden auf die Fachwissenschaften 
und deren Didaktiken, 

 
3. für das Lehramt an Gymnasien insgesamt 

140 bis 160 Semesterwochenstunden. 
Davon entfallen 20 bis 32 Semesterwo-
chenstunden auf das Studium der Erzie-
hungs- und Gesellschaftswissenschaften 
einschließlich mindestens eines Prakti-
kums oder 20 bis 32 Semesterwochen-

stunden auf das erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftliche Kernstudium. 
Auf die Fachwissenschaften und deren 
Didaktiken entfallen 120 bis 140 Semes-
terwochenstunden, 

 
4. für das Lehramt an Sonderschulen insge-

samt 128 bis 160 Semesterwochenstun-
den. Davon entfallen 28 bis 40 Semes-
terwochenstunden auf das Studium der 
Erziehungs- und Gesellschaftswissen-
schaften, 70 bis 80 Semesterwochen-
stunden auf die sonderpädagogischen 
Fachrichtungen (einschließlich Heil- und 
Sonderpädagogik) und 30 bis 40 Semes-
terwochenstunden auf ein weiteres Fach 
und dessen Didaktik, 

 
5. für das Lehramt an beruflichen Schulen 

insgesamt 128 bis 160 Semesterwochen-
stunden. Davon entfallen 24 bis 40 Se-
mesterwochenstunden auf das Studium 
der Erziehungs- und Gesellschaftswis-
senschaften, 70 bis 80 Semesterwochen-
stunden auf die berufliche Fachrichtung 
einschließlich deren Didaktik und 40 bis 
56 Semesterwochenstunden auf das 
zweite Fach und dessen Didaktik. 

 
(3) Die Bewerberin oder der Bewerber für das 
Lehramt an Gymnasien hat eine Zwischen-
prüfung abzulegen, die als Hochschulprüfung 
durchgeführt wird. 
 
(4) Der Umfang des Studiums wird durch Vor-
lage der Leistungsnachweise über die erfolg-
reiche Teilnahme an den nach den geltenden 
Studienordnungen der Universitäten und der 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt am Main vorgeschriebenen Veran-
staltungen nachgewiesen.    
 
(5) Die folgende Anzahl an Leistungsnach-
weisen ist von der Bewerberin oder dem Be-
werber zu erbringen: 
 
1. für das Lehramt an Grundschulen insge-

samt 16 bis 20. Davon entfallen 6 bis 10 
auf das Studium der Erziehungs- und Ge-
sellschaftswissenschaften oder das erzie-
hungs- und gesellschaftswissenschaftl-
iche Kernstudium einschließlich der All-
gemeinen Didaktik der Grundschule und 
eines Praktikums, 10 bis 14 auf die 
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Fachwissenschaften einschließlich deren 
Didaktiken, 

 
2. für das Lehramt an Hauptschulen und 

Realschulen insgesamt 16 bis 20. Davon 
entfallen 6 bis 10 auf das Studium der Er-
ziehungs- und Gesellschaftswissenschaf-
ten oder das erziehungs- und gesell-
schaftswissenschaftliche Kernstudium 
einschließlich eines Praktikums, 10 bis 14 
auf die Fachwissenschaften einschließlich 
deren Didaktiken, 

 
3. für das Lehramt an Gymnasien insgesamt 

20 bis 24. Davon entfallen 4 bis 6 auf das 
Studium der Erziehungs- und Gesell-
schaftswissenschaften oder das erzie-
hungs- und gesellschaftswissenschaftli-
che Kernstudium und 16 bis 20 auf die 
Fachwissenschaften einschließlich deren 
Didaktiken, 

 
4. für das Lehramt an Sonderschulen insge-

samt 19 bis 23. Davon entfallen 6 auf das 
Studium der Erziehungs- und Gesell-
schaftswissenschaften einschließlich ei-
nes Praktikums bis zur Vorprüfung, 8 bis 
10 auf die sonderpädagogischen Fach-
richtungen und die Erziehungs- und Ge-
sellschaftswissenschaften im Hauptstudi-
um einschließlich eines Praktikums und 5 
bis 7 auf ein Fach nach § 35 einschließ-
lich dessen Didaktik, 

 
5. für das Lehramt an beruflichen Schulen 

insgesamt 26 bis 30. Davon entfallen 2 
bis 6 auf das Studium der Erziehungs- 
und Gesellschaftswissenschaften, 16 bis 
20 auf die berufliche Fachrichtung ein-
schließlich deren Didaktik und 8 bis 10 
auf das zweite Fach einschließlich dessen 
Didaktik. 

 
(6) Das letzte Studienjahr soll an der Universi-
tät oder der Hochschule für Musik und Dar-
stellende Kunst abgeleistet werden, an der 
die Bewerberin oder der Bewerber die Prü-
fung ablegen will; das Amt für Lehrerausbil-
dung kann Ausnahmen zulassen.  
 
 

 
 
 

§ 7 
Praktika 

 
(1) Die Bewerberin oder der Bewerber hat die 
erfolgreiche Teilnahme an einem Praktikum 
nachzuweisen, das nach einer von der Uni-
versität erlassenen Praktikumsordnung 
durchzuführen ist. Das Praktikum soll in zwei 
Abschnitten durchgeführt werden. Jeder Prak-
tikumsabschnitt umfasst ein in der Regel 
fünfwöchiges, grundsätzlich in der vorle-
sungsfreien Zeit durchzuführendes Blockprak-
tikum in einer Schule in Verbindung mit Vor-
bereitungs- und Auswertungsveranstaltungen 
im Umfang von vier Semesterwochenstunden. 
Ein Praktikumsabschnitt kann auch durch die 
erfolgreiche Teilnahme an schulpraktischen 
Studien in Verbindung mit begleitenden Aus-
bildungsveranstaltungen im Umfang von 
sechs Semesterwochenstunden nachgewie-
sen werden, sofern die Praktikumsordnung 
dies zulässt. Während des Praktikums in der 
Schule wird die Bewerberin oder der Bewer-
ber von einer oder einem Beauftragten der 
Universität und einer Lehrerin oder einem 
Lehrer angeleitet. Gelangen diese zu der Auf-
fassung oder entscheidet bei nicht gegebener 
Übereinstimmung die oder der Beauftragte für 
schulpraktische Studien der zuständigen Uni-
versität, dass der Praktikumsabschnitt nicht 
erfolgreich abgeleistet wurde, ist dies der Be-
werberin oder dem Bewerber von der Univer-
sität schriftlich unter Angabe der Gründe mit-
zuteilen. Die Bewerberin oder der Bewerber 
kann in diesem Fall den Praktikumsabschnitt 
einmal wiederholen; wird auch im Wiederho-
lungsfall der Praktikumsabschnitt nicht erfolg-
reich abgeleistet, ist die Bewerberin oder der 
Bewerber zur Ersten Staatsprüfung nicht zu-
zulassen. 
 
(2) Das Schulpraktikum für das Lehramt an 
Sonderschulen ist in drei Abschnitten abzu-
leisten. 
Ein Praktikumsabschnitt umfasst ein in der 
Regel vierwöchiges Einführungspraktikum an 
einer Sonderschule und ist vor Ablegen der 
Vorprüfung nach § 8 durchzuführen; dieser 
Praktikumsabschnitt kann auch ersetzt wer-
den durch die erfolgreiche Ableistung eines 
Sozialpraktikums oder die erfolgreiche Teil-
nahme an schulpraktischen Studien in Ver-
bindung mit begleitenden Ausbildungsveran-
staltungen im Umfang von vier Semesterwo-
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chenstunden, sofern die Praktikumsordnung 
dies zulässt. Ein zweiter Praktikumsabschnitt 
umfasst ein in der Regel fünfwöchiges Block-
praktikum in einer Schule und erstreckt sich 
insbesondere auf das von der Bewerberin o-
der dem Bewerber gewählte Unterrichtsfach. 
Dieser Praktikumsabschnitt ist vor der Zulas-
sung zur Prüfung im Unterrichtsfach durchzu-
führen. Der dritte Praktikumsabschnitt um-
fasst ein in der Regel vierwöchiges, grund-
sätzlich in der vorlesungsfreien Zeit durchzu-
führendes Blockpraktikum an einer Sonder-
schule in einer der von der Bewerberin oder 
dem Bewerber gewählten Fachrichtungen; er 
ist vor der Zulassung zur Hauptprüfung nach 
§ 9 durchzuführen. 
 
(3) Für das Lehramt an beruflichen Schulen 
landwirtschaftlicher, hauswirtschaftlicher und 
nahrungsgewerblicher Fachrichtungen ist ab-
weichend von § 7 Abs. 1 ein vierwöchiges 
Hospitationspraktikum an beruflichen Schulen 
und ein vierwöchiges Praktikum an einer Aus- 
und Weiterbildungseinrichtung oder in einer 
Einrichtung der Jugendpflege durchzuführen. 
 
(4) Das Amt für Lehrerausbildung entscheidet 
im Benehmen mit der oder dem Beauftragten 
für schulpraktische Studien der Universität 
über die Anrechnung von Schulpraktika oder 
diesen entsprechenden Ausbildungsveran-
staltungen, die außerhalb Hessens abgeleis-
tet worden sind. 
 
(5) Für die Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an beruflichen Schulen ist die nach der 
Verordnung über die Art und Dauer der prak-
tischen Berufsausbildung für das Lehramt an 
Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschu-
len und Höheren Fachschulen vom 
10. September 1965 (GVBl. I S. 185), geän-
dert durch Verordnung vom 18. März 1969 
(GVBl. I S. 33), erforderliche praktische Be-
rufsausbildung nachzuweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRITTER ABSCHNITT 
 

Prüfungsverfahren 
 

§ 8 
Meldung zur Vorprüfung und zur Wahl-

fachprüfung 
 
(1) Für das Lehramt an Sonderschulen oder 
beruflichen Schulen ist eine Vorprüfung abzu-
legen. Die Meldung zur Vorprüfung ist schrift-
lich an das Amt für Lehrerausbildung zu rich-
ten ; sie kann frühestens zwei Wochen vor 
und soll spätestens zwei Wochen nach Vorle-
sungsschluss des vierten Semesters erfolgen. 
 
(2) Der Meldung sind folgende Unterlagen 
beizufügen: 
 
1. das Studienbuch, 
2. eine Aufstellung über Studienleistungen 

und Studienverlauf, 
3. die Leistungsnachweise über ein ord-

nungsgemäßes Studium (§ 6 Abs.5), 
4. der Nachweis über die Ableistung der 

Schulpraktika oder der schulpraktischen 
Studien oder über das sozialpädagogi-
sche Praktikum, 

5. der Nachweis der praktischen Be-
rufsausbildung bei einer Bewerbung für 
das Lehramt an beruflichen Schulen 
gewerblich-technischer Fachrichtung, 

6. eine Erklärung darüber, dass die Be-
werberin oder der Bewerber die Zulas-
sung zur Vorprüfung bisher bei keiner 
anderen Außenstelle des Amtes für Leh-
rerausbildung oder einem außerhessi-
schen Prüfungsamt beantragt hat oder 
die Mitteilung darüber, wann und wo 
dies geschehen ist. 

 
(3) Für das Lehramt an Sonderschulen ist ei-
ne Wahlfachprüfung abzulegen. Die Meldung 
zur Wahlfachprüfung ist schriftlich an das Amt 
für Lehrerausbildung zu richten; sie kann frü-
hestens zwei Wochen vor und soll spätestens 
zwei Wochen nach Vorlesungsschluss des 
sechsten Semesters erfolgen. 
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§ 9 

Meldung zur Prüfung 
(1) Die Meldung zur Prüfung - für das Lehramt 
an Sonderschulen oder beruflichen Schulen 
zur Hauptprüfung - ist schriftlich an das Amt 
für Lehrerausbildung zu richten. Sie kann, so-
fern die Wissenschaftliche Hausarbeit von der 
Erstgutachterin oder dem Erstgutachter und 
der Zweitgutachterin oder dem Zweitgutachter 
mit „Ausreichend“ oder besser bewertet ist, 
für das Lehramt an Grundschulen und für das 
Lehramt an Hauptschulen und Realschulen 
frühestens zwei Wochen vor Vorlesungs-
schluss des sechsten Semesters, für eines 
der übrigen Lehrämter frühestens zwei Wo-
chen vor Vorlesungsschluss des achten Se-
mesters erfolgen. Die Meldung zur Prüfung im 
zweiten Unterrichtsfach für das Lehramt an 
Gymnasien der Fachrichtung Kunst oder Mu-
sik kann frühestens zwei Wochen vor Vorle-
sungsschluss des sechsten Semesters erfol-
gen. Meldungen, die später als zwei Wochen 
nach Vorlesungsschluss eingehen, werden in 
der Regel erst für den folgenden Prüfungs-
termin berücksichtigt. 
 
(2) Der Meldung sind folgende Unterlagen 
beizufügen: 
 1. ein Lebenslauf mit Angaben über den 

Bildungsgang, 
 2. ein Lichtbild neueren Datums, 
 3. eine Kopie der Geburtsurkunde, gege-

benenfalls ein Nachweis über eine er-
folgte Namensänderung, 

 4. eine beglaubigte Kopie des Abiturzeug-
nisses oder der sonstigen Hochschulzu-
gangsberechtigung, 

 5. das Studienbuch, 
 6. eine Aufstellung über Studienleistungen 

und Studienverlauf, 
 7. die Leistungsnachweise über ein ord-

nungsgemäßes Studium (§ 6 Abs. 5), 
 8. bei einer Bewerbung für das Lehramt an 

Gymnasien der Nachweis über das Be-
stehen der Zwischenprüfung (§ 6 Abs. 
3), 

 9. bei einer Bewerbung für das Lehramt an 
Sonderschulen Nachweise der Vorprü-
fung und der Wahlfachprüfung oder des 
abgeschlossenen Wahlfachstudiums, 

10. bei einer Bewerbung für das Lehramt an 
beruflichen Schulen Nachweise über die 
Vorprüfung und die praktische Be-
rufsausbildung, 

11. der Nachweis über die Ableistung der 
Schulpraktika oder der schulpraktischen 
Studien oder über das sozialpädagogi-
sche Praktikum (§ 7 Abs. 3), sofern die-
ser nicht bereits bei der Meldung zur 
Vorprüfung vorgelegt wurde, 

12. die Bescheinigung des Amtes für Leh-
rerausbildung, dass die Wissenschaftli-
che Hausarbeit mit „Ausreichend“ oder 
besser beurteilt wurde, 

13. eine Erklärung darüber, ob die Bewerbe-
rin oder der Bewerber gerichtlich bestraft 
worden ist oder ob gegen sie oder ihn 
ein gerichtliches Strafverfahren oder ein 
staatsanwaltschaftliches Ermittlungsver-
fahren anhängig ist, 

14. eine Erklärung darüber, dass die Be-
werberin oder der Bewerber die Zulas-
sung bisher bei keiner anderen Außen-
stelle des Amtes für Lehrerausbildung 
oder einem außerhessischen Prüfungs-
amt beantragt hat oder die Mitteilung 
darüber, wann und wo dies geschehen 
ist, 

15. gegebenenfalls ein Antrag, in einem wei-
teren Fach geprüft zu werden, 

16. bei einer Bewerbung für die Künstle-
risch-Wissenschaftliche Prüfung für das 
Lehramt an Gymnasien, Fachrichtung 
Musik 
a) die Angabe des instrumentalen 

Haupt- und Nebenfaches, in dem 
jeweils die praktische Prüfung abge-
legt werden soll, 

b) die Angabe des weiteren Unter-
richtsfaches, in dem die Prüfung ab-
gelegt wurde oder abgelegt werden 
soll, 

c) gegebenenfalls ein Antrag, in einem 
Unterrichtsfach für  

 die Klassen 5 bis 13 geprüft zu wer-
den, 

d) gegebenenfalls die Angabe des 
Schwerpunktfaches, 

17. bei einer Bewerbung für die Künstle-
risch-Wissenschaftliche Prüfung für das 
Lehramt an Gymnasien, Fachrichtung 
Kunst, 
a) die Angabe des weiteren Unter-

richtsfaches, in dem die Prüfung ab-
gelegt wurde oder abgelegt werden 
soll, 
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b) gegebenenfalls ein Antrag, in einem 

Unterrichtsfach für die Klassen 5 bis 
13 geprüft zu werden, 

c) gegebenenfalls ein Antrag auf Anfer-
tigung einer 

 künstlerisch-praktischen Arbeit nach 
§ 16 Abs. 5, 

18. bei einer Bewerbung für das Lehramt an 
beruflichen Schulen landwirtschaftlicher, 
hauswirtschaftlicher und nahrungsge-
werblicher Fachrichtung 
a) das Zeugnis über die bestandene 

Diplomprüfung in Agrarwissen-
schaften oder in Haushaltswissen-
schaften und in Ernährungswissen-
schaften, 

b) gegebenenfalls ein Antrag, in einem 
Unterrichtsfach geprüft zu werden, 

19. bei einer Bewerbung für Kunst, Musik 
oder Sport als eines der Unterrichtsfä-
cher der Nachweis über die erfolgreiche 
Teilnahme an der fachpraktischen Aus-
bildung. 

§ 10 
Freiversuch 

 
Legt eine Bewerberin oder ein Bewerber nach 
ununterbrochenem Lehramtsstudium die Prü-
fung innerhalb der Regelstudienzeit (§ 6 Abs. 
1 Satz 3) ab, und besteht sie oder er die Prü-
fung nicht, so gilt diese als nicht unternom-
men. Bei der Berechnung der Semesterzahl 
nach Satz 1 bleiben Fachsemester unberück-
sichtigt, während derer die Bewerberin oder 
der Bewerber wegen Krankheit oder aus ei-
nem anderen wichtigen Grund beurlaubt war. 
War eine Bewerberin oder ein Bewerber 
nachweislich wegen Krankheit oder aus ei-
nem anderen wichtigen Grund längerfristig 
am Studium gehindert, ohne beurlaubt zu 
sein, bleibt bei der Berechnung der Semes-
terzahl nach Satz 1 ein Fachsemester unbe-
rücksichtigt. 
 

§ 11 
Anrechnung von Studienzeiten und  

Prüfungsteilen 
(1) Semester, die die Bewerberin oder der 
Bewerber an anderen deutschen Hochschu-
len in einem Lehramtsstudiengang in den Be-
reichen, in denen sie oder er die Prüfung ab-
legen will, studiert hat, werden angerechnet. 
Dies gilt auch für Nachweise über die erfolg-
reiche Teilnahme an Studienveranstaltungen. 

Semester, die die Bewerberin oder der Be-
werber an ausländischen Hochschulen stu-
diert hat, oder dort erfolgreich absolvierte 
Studienveranstaltungen können angerechnet 
werden, wenn es sich um Bereiche handelt, in 
denen sie oder er die Prüfung ablegen will. 
Die Entscheidung trifft das Amt für Leh-
rerausbildung. In Zweifelsfällen ist die Ent-
scheidung des Kultusministeriums einzuho-
len. 
 
(2) Es können andere Ausbildungsgänge 
durch das Amt für Lehrerausbildung auf die 
nach dieser Prüfungsordnung erforderliche 
Studiendauer ganz oder teilweise angerech-
net werden, sofern sie für das von der Bewer-
berin oder dem Bewerber angestrebte Lehr-
amt förderlich sind. In Zweifelsfällen ist die 
Entscheidung des Kultusministeriums einzu-
holen. 
 
(3) Über die Anrechnung von bestandenen 
Abschlussprüfungen und Prüfungsteilen ent-
scheidet das Amt für Lehrerausbildung.  
 
(4) Die Anrechnung nach Abs. 1 Satz 3 und 
Abs. 2 und 3 setzt voraus, dass die Gleich-
wertigkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen im Inhalt, 
Umfang und in den Anforderungen denjeni-
gen des entsprechenden Faches im wesentli-
chen entsprechen. Dabei ist kein schemati-
scher Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzuneh-
men. 

§ 12 
Zulassung zur Prüfung 

 
(1) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer die Zulas-
sungsvoraussetzungen ( § 9 Abs. 2) erfüllt. 
Nicht zugelassen wird, wer die Prüfung für 
das angestrebte Lehramt in den in der Mel-
dung benannten Fächern oder Fachrichtun-
gen endgültig nicht bestanden hat. 
(2) Über die Zulassung zur Prüfung entschei-
det das Amt für Lehrerausbildung Die Ent-
scheidung ist der Bewerberin oder dem Be-
werber schriftlich mitzuteilen. Eine Ablehnung 
ist zu begründen. 
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(3) Die Zulassung kann widerrufen werden, 
wenn nachträglich Gründe bekannt werden, 
die die Versagung der Zulassung gerecht-
fertigt hätten. 
 

§ 13 
Zulassung zur Prüfung für das 

Lehramt an Sonderschulen für sonstige 
Bewerberinnen und Bewerber 

 
(1) Eine Bewerberin oder ein Bewerber kann 
zur Prüfung zugelassen werden, auch ohne 
ein Studium für das Lehramt an Sonder-
schulen absolviert zu haben, wenn sie oder er  

 
1. mindestens ein Jahr in einer Sonder-

schule in Hessen unterrichtet oder in 
einer Heilpädagogischen Einrichtung 
eine vergleichbare Tätigkeit ausgeübt 
hat, 

 
2. die Erste Staatsprüfung und Zweite 

Staatsprüfung für ein Lehramt abgelegt 
hat, 

3. nachweist, dass sie oder er sich auf die 
Prüfung vorbereitet hat. 

 
(2) Die Bewerberin oder der Bewerber, die 
oder der die Zulassung zur Prüfung beantragt, 
hat 
 

1. das Zeugnis über die abgelegte Lehr-
amtsprüfung in beglaubigter Abschrift, 

2. eine Übersicht über den Bildungsgang 
und die bisherige Tätigkeit sowie ent-
sprechende Beschäftigungsnachweise, 

3. die Versicherung, dass sie oder er die 
Zulassung zur Staatsprüfung für das 
Lehramt an Sonderschulen bisher nicht 
beantragt hat, oder die Mitteilung, wann 
und wo dies geschehen ist, 

4. eine ausführliche Erklärung, nach Mög-
lichkeit mit Nachweisen, in welcher 
Weise sie oder er sich auf die Prüfung 
vorbereitet hat, 

 
vorzulegen. 
 
(3) Über die Zulassung entscheidet das Amt 
für Lehrerausbildung nach Anhörung der für 
die Bewerberin oder den Bewerber zustän-
digen Schulaufsichtsbehörde. 
 

(4) Die Frist für die Anfertigung der wissen-
schaftlichen Hausarbeit beträgt sechs Mona-
te; im übrigen gelten die Vorschriften dieser 
Prüfungsordnung sinngemäß. 
 

§ 14 
Teile der Prüfung 

 
(1) Die Erste Staatsprüfung besteht aus einer 
Wissenschaftlichen Hausarbeit, Klausuren, 
mündlichen Prüfungen und, soweit für einzel-
ne Unterrichtsfächer vorgeschrieben, aus 
praktischen Prüfungsteilen. In jedem von der 
Bewerberin oder dem Bewerber gewählten 
Unterrichtsfach und in jeder Fachrichtung ist 
mindestens eine Klausur zu schreiben und 
mindestens eine mündliche Prüfungsleistung 
zu erbringen.  
 
(2) Die Bewerberin oder der Bewerber für das 
Lehramt an Grundschulen hat abweichend 
von Abs. 1 mindestens eine Klausur im Fach 
für die Klassen 5 bis 10 (Wahlfach) anzuferti-
gen. 
 
(3) Die Bewerberin oder der Bewerber für das 
Lehramt an Hauptschulen und Realschulen 
oder für das Lehramt an Gymnasien hat zu-
sätzlich zu den nach Abs. 1 geforderten Klau-
suren eine weitere in den Erziehungs- und 
Gesellschaftswissenschaften anzufertigen. 
Abweichend von § 18 Abs. 2 hat die Bewer-
berin oder der Bewerber für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen oder für das 
Lehramt an Gymnasien eine mündliche Prü-
fung in Erziehungs- und Gesellschaftswissen-
schaften abzulegen, die dreißig Minuten nicht 
unterschreiten soll. An die Stelle der Klausur 
kann eine Hausarbeit treten. 
 
(4) Bei der Bewerberin oder dem Bewerber 
für das Lehramt an beruflichen Schulen land-
wirtschaftlicher, hauswirtschaftlicher und nah-
rungsgewerblicher Fachrichtung treten an die 
Stelle der Prüfung in der Fachrichtung die 
Klausuren und mündlichen Prüfungen der 
Diplomprüfung, an die Stelle der wissen-
schaftlichen Hausarbeit die von der Bewerbe-
rin oder dem Bewerber verfasste Diplom-
arbeit.  
Die Erste Staatsprüfung für die oder den in 
Satz 1 genannten Bewerberin oder Bewerber 
besteht aus einer Klausur und einer münd-
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lichen Prüfung, die sich zu gleichen Teilen auf 
den Bereich der  
 
Allgemeinen Erziehungswissenschaft und der 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik erstreckt, 
und auf Antrag der Bewerberin oder des Be-
werbers aus einer Prüfung in einem Unter-
richtsfach. 
 

§ 15 
Prüfungsbereiche und Prüfungsanforde-

rungen 
 
(1) Prüfungen können in den im Zweiten Teil 
festgelegten Unterrichts- und Prüfungsfächern 
abgelegt werden. 
 
(2) Prüfungsbereiche und Prüfungsanforde-
rungen für die einzelnen Lehrämter ergeben 
sich aus den Anlagen 1 bis 9 zu dieser Ver-
ordnung. In der Prüfung sollen die für die 
Schule geltenden Rahmenpläne angemessen 
berücksichtigt werden. 
 

§ 16 
Wissenschaftliche Hausarbeit 

 
(1) Die Wissenschaftliche Hausarbeit ist anzu-
fertigen 
 
1. von der Bewerberin oder dem Bewerber, 

die oder der die Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt an Grundschulen ablegt, 
entweder in einem Unterrichtsfach oder in 
Erziehungs- und Gesellschaftswissen-
schaften oder in der Allgemeinen Didaktik 
der Grundschule, 

 
2. von der Bewerberin oder dem Bewerber, 

die oder der die Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt an Hauptschulen und Real-
schulen ablegt, entweder in einem Unter-
richtsfach oder in Erziehungs- und Ge-
sellschaftswissenschaften. 

 
3. von der Bewerberin oder dem Bewerber, 

die oder der die Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt an Sonderschulen ablegt, in 
Erziehungs- und Gesellschaftswissen-
schaften oder in einer der beiden von ihr 
oder ihm gewählten Fachrichtungen. 

 
4. von der Bewerberin oder dem Bewerber, 

die oder der die Erste Staatsprüfung für 

eines der übrigen Lehrämter ablegt, in ei-
nem Unterrichtsfach oder in der von ihr 
oder ihm gewählten Fachrichtung, auf An-
trag auch in Erziehungs- und Gesell-
schaftswissenschaften nach Entschei-
dung des Wissenschaftlichen Prüfungs-
amtes. 

 
(2) Bewerberinnen oder Bewerber, die die 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Grundschulen oder an Hauptschulen und Re-
alschulen ablegen wollen, können die Wis-
senschaftliche Hausarbeit frühestens nach 
Vorlesungsschluss des fünften Semesters, 
Bewerberinnen und Bewerber für die übrigen 
Lehrämter frühestens nach Vorlesungs-
schluss des siebten Semesters anfertigen. 
 
(3) Die Wissenschaftliche Hausarbeit ist in der 
Regel als Einzelarbeit anzufertigen. Unter der 
Voraussetzung, dass die selbständige Leis-
tung der einzelnen Bewerberin oder des ein-
zelnen Bewerbers eindeutig zu beurteilen ist 
und das zu bearbeitende Thema die Beteili-
gung mehrerer Bewerberinnen oder Bewerber 
erfordert, kann eine Gruppenarbeit angefertigt 
werden, sofern die beteiligten Prüferinnen und 
Prüfer und die Leitung der zuständigen Prü-
fungsabteilung zustimmen. 
 
(4) Die Bewerberin oder der Bewerber soll in 
der Arbeit die Fähigkeit zu wissenschaftli-
chem Urteil, zur Anwendung wissen-
schaftlicher Verfahren und zu korrekter, ge-
ordneter und klarer Darstellung zeigen. 
 
(5) Die Bewerberin oder der Bewerber kann 
mit einer fachkundigen Prüferin oder einem 
fachkundigen Prüfer des Amtes für Leh-
rerausbildung einen Themenvorschlag erör-
tern. Wünsche der Bewerberin oder des Be-
werbers für das Thema sind - soweit vertret-
bar - zu berücksichtigen. Die Prüferin oder der 
Prüfer schlägt innerhalb einer angemessenen 
Frist dem Amt für Lehrerausbildung ein The-
ma vor. Bei der Entscheidung hat das Amt für 
Lehrerausbildung darauf zu achten, dass das 
Thema dem Zweck der Arbeit entspricht, die 
Beschaffung der Hilfsmittel keine ungewöhnli-
chen Schwierigkeiten bereitet und die Anferti-
gung der Arbeit in der in Abs. 7 Satz 1 ge-
nannten Frist möglich ist. Es bestellt zwei 
Gutachterinnen oder Gutachter, darunter die 
fachkundige Prüferin oder den fachkundigen 
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Prüfer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) 
nach Satz 1. Sofern eine Erörterung des 
Themenvorschlags nicht stattfindet, bestimmt 
das Amt für Lehrerausbildung eine Prüferin 
oder einen Prüfer, die oder der den Themen-
vorschlag vorlegt. Die Bewerberin oder der 
Bewerber hat keinen Anspruch auf Bestellung 
einer bestimmten Prüferin oder eines be-
stimmten Prüfers. 
 
(6) Im Unterrichtsfach Kunst kann an die Stel-
le der Wissenschaftlichen Hausarbeit eine 
künstlerisch-praktische Hausarbeit treten, die 
schriftlich zu erläutern ist. Ebenso kann im 
Unterrichtsfach Musik für das Lehramt an 
Gymnasien an die Stelle der Wissenschaftli-
chen Hausarbeit eine künstlerisch-praktische 
Hausarbeit treten, die schriftlich zu erläutern 
ist. 
 
(7) Die Frist für die Anfertigung der Wissen-
schaftlichen Hausarbeit beträgt zwölf Wo-
chen. Sie beginnt mit der Bekanntgabe des 
Themas. Das Amt für Lehrerausbildung kann 
in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag, 
der vor Ablauf der Frist zu stellen ist, eine 
Nachfrist von bis zu vier Wochen gewähren. 
 
(8) Wird die Frist nicht eingehalten, so gilt die 
Erste Staatsprüfung als nicht bestanden, so-
fern nicht die Bewerberin oder der Bewerber 
nachweist, dass die Frist ohne eigenes Ver-
schulden versäumt wurde; in diesem Fall ent-
scheidet das Amt für Lehrerausbildung, ob ei-
ne weitere Nachfrist gewährt oder eine neue 
Aufgabe gestellt wird. Die Bewerberin oder 
der Bewerber, die oder der aufgrund einer 
Krankheit vom laufenden Prüfungsverfahren 
zurücktritt, muss ein amtsärztliches Zeugnis 
vorlegen. Verzögert sich die Abgabe der 
Hausarbeit aus Krankheitsgründen oder sons-
tigen von der Bewerberin oder dem Bewerber 
nicht zu vertretenden Gründen um mehr als 
sechs Wochen, ist ein neues Thema zu stel-
len. 
(9) Die Hausarbeit ist in deutscher Sprache 
abzufassen. Bei Hausarbeiten in den neu-
sprachlichen Unterrichtsfächern ist eine Zu-
sammenfassung der Arbeit in der jeweiligen 
Fremdsprache beizufügen. 
 
(10) Die Bewerberin oder der Bewerber muss 
am Schluss der Hausarbeit versichern, dass 
diese selbständig verfasst wurde und keine 

anderen als die angegebenen Hilfsmittel ver-
wendet und sämtliche Stellen, die den benutz-
ten Werken dem Wortlaut oder dem Sinne 
nach entnommen sind, mit Quellenangaben 
kenntlich gemacht wurden. Die Versicherung 
ist auch für Zeichnungen, Skizzen, Notenbei-
spiele und bildliche Darstellungen abzugeben. 
 
(11) Die Hausarbeit ist in zweifacher Ausferti-
gung maschinenschriftlich und gebunden bei 
dem Amt für Lehrerausbildung einzureichen. 
Das Amt für Lehrerausbildung leitet eine Aus-
fertigung der Hausarbeit der Erstgutachterin 
oder dem Erstgutachter sowie danach der 
Zweitgutachterin oder dem Zweitgutachter zur 
Beurteilung zu. Diese begutachten unverzüg-
lich schriftlich die Hausarbeit, beide erteilen je 
eine Note und geben Hausarbeit und Gutach-
ten an das Amt für Lehrerausbildung spätes-
tens eine Woche vor Beginn der mündlichen 
Prüfung zurück. 
 
(12) Bei unterschiedlicher Beurteilung setzt 
das Amt für Lehrerausbildung nach Rück-
sprache mit den beiden Gutachterinnen oder 
Gutachtern die Note fest. 
 
(13) Zeigt die Hausarbeit schwerwiegende 
sprachliche oder formale Mängel, so kann sie 
nicht mit der Note "ausreichend" oder besser 
bewertet werden. 
 
(14) Wird die Wissenschaftliche Hausarbeit 
schlechter als mit der Note "Ausreichend" 
bewertet, ist eine neue anzufertigen. Wird 
auch diese schlechter als mit der Note "Aus-
reichend" bewertet, ist eine Zulassung zur 
Ersten Staatsprüfung ausgeschlossen. 
 
(15) Ist das Ergebnis der Wissenschaftlichen 
Hausarbeit endgültig festgesetzt worden, 
kann die Note der Bewerberin oder dem Be-
werber auf Antrag frühestens drei Tage vor 
Beginn der mündlichen Prüfung durch das 
Amt für Lehrerausbildung bekannt gegeben 
werden. 
 
(16) Die Wissenschaftliche Hausarbeit darf zu 
anderen Zwecken, etwa zum Erwerb der Dok-
torwürde oder des Diploms oder zur Veröf-
fentlichung nicht verwendet werden, bevor die 
Prüfung abgeschlossen und das Prüfungs-
zeugnis ausgehändigt ist. 
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(17) Anstelle der Wissenschaftlichen Hausar-
beit kann auf Antrag der Bewerberin oder des 
Bewerbers eine von einer Wissenschaftlichen 
Hochschule als ausreichend für die Verlei-
hung eines akademischen Grades anerkannte 
Arbeit aus demselben Fach angenommen 
werden. 

§ 17 
Klausuren 

 
(1) In den Klausuren, die in der Regel in vier 
Zeitstunden anzufertigen sind, soll die Bewer-
berin oder der Bewerber nachweisen, dass 
sie oder er in begrenzter Zeit mit den gängi-
gen Methoden ihres oder seines Faches ein 
Problem erkennen und Wege zur Lösung fin-
den kann. 
 
(2) In den Neueren Fremdsprachen und 
Deutsch als Fremdsprache sowie in der ge-
wählten ingenieurwissenschaftlichen Fach-
richtung sind zwei jeweils vierstündige Klau-
suren anzufertigen. Die Aufgaben und die er-
laubten Hilfsmittel werden von dem Amt für 
Lehrerausbildung auf Vorschlag einer von ihr 
benannten Prüferin oder eines von ihr be-
nannten Prüfers festgelegt. 
 
(3) Das Amt für Lehrerausbildung leitet die 
Klausur der Prüferin oder dem Prüfer sowie 
danach einer weiteren Prüferin oder einem 
weiteren Prüfer zu. Diese begutachten unver-
züglich schriftlich Vorzüge und Schwächen 
der Klausur, erteilen je eine Note und geben 
Klausur und Gutachten an das Amt für Leh-
rerausbildung zurück. § 16 Abs. 11, 12 und 13 
Satz 1 gelten entsprechend. 
 
(4) Versäumt die Bewerberin oder der Bewer-
ber aus einem selbst zu vertretenden Grund 
den Klausurtermin oder gibt sie oder er eine 
Klausur nicht rechtzeitig ab, wird diese Klau-
sur mit der Note "Ungenügend" bewertet. 

§ 18 
Mündliche Prüfungen 

(1) In den mündlichen Prüfungen soll die Be-
werberin oder der Bewerber nachweisen, 
dass sie oder er die Zusammenhänge des 
Prüfungsgebietes erkennt, spezielle Frage-
stellungen in diese Zusammenhänge einord-
nen kann und über breites Grundlagenwissen 
verfügt. 
 

(2) Die Dauer der mündlichen Prüfungen in 
den Unterrichtsfächern, beruflichen Fachrich-
tungen und Erziehungs- und Gesellschafts-
wissenschaften soll, so weit nichts anderes 
bestimmt ist, je sechzig Minuten nicht unter-
schreiten. Die mündlichen Prüfungen in den 
sonderpädagogischen Fachrichtungen sollen 
je dreißig Minuten nicht unterschreiten. 
 
(3) Für die Durchführung der mündlichen Prü-
fung bestellt das Amt für Lehrerausbildung 
zwei Prüferinnen oder Prüfer, eine davon zur 
Prüfungsleiterin oder einen zum Prüfungslei-
ter. Das Amt für Lehrerausbildung legt den 
Prüfungstermin und den Prüfungsort fest und 
teilt dies der Bewerberin oder dem Bewerber 
und den beiden Prüfenden spätestens eine 
Woche vor Beginn der mündlichen Prüfungen 
schriftlich mit. Die mündlichen Prüfungen ei-
ner Bewerberin oder eines Bewerbers sollen 
innerhalb von vier Wochen abgeschlossen 
sein. 
 
(4) Versäumt die Bewerberin oder der Bewer-
ber aus einem selbst zu vertretenden Grund 
den Prüfungstermin, gilt die Prüfung als nicht 
bestanden. Eine Verhinderung ist unverzüg-
lich anzuzeigen und im Krankheitsfall durch 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
nachzuweisen. 
 
(5) Zur mündlichen Prüfung in Evangelischer 
oder Katholischer Religion lädt das Amt für 
Lehrerausbildung eine Vertretung der zustän-
digen Kirchenbehörden ein. Bei der Festle-
gung der Prüfungsergebnisse wirkt diese 
nicht mit. 
 
(6) Jede Bewerberin und jeder Bewerber wird 
einzeln geprüft. Von der Prüfung ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, aus der der wesentli-
che Inhalt, der Verlauf der Prüfung, die Be-
wertung und die Begründung für die erteilte 
Note ersichtlich sind. Über das Ergebnis der 
Prüfung entscheidet die Prüfungsleitung nach 
Beratung mit der oder dem anderen Prüfen-
den. Erteilte Noten dürfen nicht mehr geän-
dert werden. 
 
(7) In den Neueren Fremdsprachen ist die 
mündliche Prüfung mindestens zur Hälfte in  
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der jeweiligen Fremdsprache durchzuführen. 
Die sprachpraktische Kompetenz ist bei der 
Beurteilung angemessen zu berücksichtigen. 
 
(8) Bei der Prüfung, mit Ausnahme der Bera-
tung und der Bekanntgabe des Ergebnisses, 
können Studentinnen und Studenten des-
selben Studienganges als Zuhörende zuge-
lassen werden, sofern sie selbst zur Prüfung 
zugelassen sind, die Zulassung als Zuhören-
de rechtzeitig bei dem Amt für Lehrerausbil-
dung beantragt haben, die Prüfenden und die 
Bewerberin oder der Bewerber ihr Einver-
ständnis gegeben haben und die räumlichen 
Verhältnisse die Anwesenheit von Zuhören-
den erlauben. 
 
(9) Eine Bekanntgabe des Ergebnisses der 
mündlichen Prüfungen erfolgt durch das Amt 
für Lehrerausbildung. 
 

§ 19 
Notenskala und Notenbildung 

 
(1) Bei der Bewertung der einzelnen Prü-
fungsleistungen werden folgende Noten er-
teilt: 
"Sehr gut (1)"        = eine hervorragende 

Leistung, 
"Gut (2)"                = eine Leistung, die erheb-

lich überdurchschnittli-
chen Anforderungen 
liegt, 

"Befriedigend (3)"   = eine Leistung, die 
durchschnittlichen An-
forderungen entspricht, 

"Ausreichend (4)"   = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt, 

"Mangelhaft (5)"     = eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt, 

"Ungenügend (6)"  = eine völlig unzureichen-
de Leistung. 

(2) Die Verwendung von Zwischennoten ist 
nicht zulässig. 
 
(3) Ist aus den Bewertungen von mehreren 
Prüfungsleistungen eine Note zu bilden, so ist 
die Notensumme durch die Zahl der 
Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung 
der festgelegten Gewichtungen zu teilen. Ein 
so errechneter Zahlenwert ergibt bei einem 

errechneter Zahlenwert ergibt bei einem No-
tendurchschnitt: 
 
bis 1,49 die Note "Sehr gut", 
bis 2,49 die Note "Gut", 
bis 3,49 die Note "Befriedigend", 
bis 4,0 die Note "Ausreichend", 
bis 5,0 die Note "Mangelhaft", 
über 5,0 die Note "Ungenügend“. 
 

§ 20 
Fachnote 

 
(1) Aus den Ergebnissen der Klausuren und 
mündlichen Prüfungen und gegebenenfalls 
der praktischen Prüfungsteile wird in den Un-
terrichtsfächern, den Fachrichtungen und in 
den erziehungs- und gesellschaftswissen-
schaftlichen Fächern oder Themenschwer-
punkten je eine Note ermittelt. 
 
(2) Bei einer Klausur zählt die dafür erteilte 
Note zweifach, bei zwei Klausuren in einem 
Fach jeweils einfach. Die Note für die mündli-
che Prüfungsleistung von sechzig Minuten 
Dauer zählt vierfach, für zwei mündliche Prü-
fungen von dreißig Minuten Dauer in einem 
Fach jeweils zweifach. Die ermittelte Summe 
ist durch die Zahl 6 zu teilen. 
 
(3) Abweichend von der in Abs. 2 genannten 
Gewichtung zählen für das Lehramt an Son-
derschulen die Diagnostische Hausarbeit 
zweifach, die mündliche Prüfung in Heil- und 
Sonderpädagogik dreifach, in sonderpädago-
gischer Psychologie und in medizinischen 
Grundlagen je zweifach und in Grundsätzen 
des Rechts einfach. Die ermittelte Summe ist 
durch die Zahl 10 zu teilen. 
 
(4) Abweichend von der in Abs. 2 genannten 
Gewichtung zählen die Noten für die mündli-
chen Prüfungsleistungen von je fünfzehn Mi-
nuten Dauer in den beiden Fächern oder 
Themenschwerpunkten aus den Erziehungs- 
und Gesellschaftswissenschaften für das 
Lehramt an Hauptschulen und Realschulen 
oder für das Lehramt an Gymnasien je zwei-
fach, die Note für die Klausur zweifach. Die 
ermittelte Summe ist durch die Zahl 6 zu tei-
len. 
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(5) Abweichend von der in Abs. 2 genannten 
Gewichtung zählt in den Fächern Sport, Kunst 
und Musik die Note für die Fachpraxis zwei-
fach, die Note für die Klausur einfach und die 
Note für die mündliche Prüfung zweifach. 
Wird in den genannten Fächern keine Klausur 
geschrieben, zählt die Note für die Fachpraxis 
einfach und die Note für die mündliche Prü-
fung vierfach. Die ermittelte Summe ist durch 
die Zahl 5 zu teilen. 
(6) Die Erteilung der Note "Ausreichend" oder 
einer besseren Note in dem Fach Deutsch 
und in den Neueren Fremdsprachen ist bei 
mangelhafter Sprachfertigkeit oder schweren 
sprachlichen Fehlern ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 

§ 21 
Gesamtnote 

 
(1) Die Gesamtnote der Ersten Staatsprüfung 
wird durch Teilung der Summe der gewichte-
ten Noten durch die Summe der Gewich-
tungsfaktoren ermittelt.  
 
 
(2) Die Prüfungsleistungen werden wie folgt 
gewichtet: 
1. Bei der Prüfung für das Lehramt an 

Grundschulen zählen die Note für die 
Wissenschaftliche Hausarbeit vierfach, 
die Noten für die beiden Fächer oder 
Themenschwerpunkte aus den Erzie-
hungs- und Gesellschaftswissenschaften 
je zweifach, bei Integration der Allgemei-
nen Didaktik der Grundschule je zweiein-
halbfach, die Noten für die Allgemeine Di-
daktik der Grundschule und die Noten der 
Fächer für die Klassen 1 bis 4 je einfach 
sowie gegebenenfalls die Note im Fach 
Sachunterricht zweifach, die Note für das 
Fach, in dem nach § 31 Abs. 1 Satz 3 die 
Unterrichtsbefähigung für die Klassen 5 
bis 10 erworben wird, dreifach; 

2. bei der Prüfung für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen zählen die 
Note für die Wissenschaftliche Hausarbeit 
vierfach, die Note für die beiden Fächer 
oder Themenschwerpunkte aus den Er-
ziehungs- und Gesellschaftswissenschaf-

ten vierfach und die Noten in den beiden 
Fächern nach § 32 Abs. 1 je dreifach; 

3. bei der Prüfung für das Lehramt an Gym-
nasien zählen die Note für die Wissen-
schaftliche Hausarbeit vierfach, die Note 
für die allgemeine Prüfung in Erziehungs- 
und Gesellschaftswissenschaften drei-
fach, die Noten in den beiden Fächern 
nach § 33 Abs. 1 je fünffach; 

4. bei der Prüfung in der Künstlerisch-
Wissenschaftlichen Fachrichtung Musik 
zählen die Note für die Wissenschaftliche 
Hausarbeit vierfach, die Note der musik-
pädagogischen Prüfung dreifach, die Note 
für das Fach Musik sechsfach und die No-
te für das nach § 34 Abs. 1 zu wählende 
Fach dreifach. Bei der Prüfung in der 
Künstlerisch-Wissenschaftlichen Fach-
richtung Kunst zählen die Note für die 
Wissenschaftliche Hausarbeit vierfach, 
die Note für die beiden Fächer oder The-
menschwerpunkte aus den Erziehungs- 
und Gesellschaftswissenschaften je ein-
einhalbfach, die Note für das Fach Kunst 
sechsfach und die Note für das nach § 34 
Abs. 1 zu wählende Fach dreifach; 

5. bei der Prüfung für das Lehramt an Son-
derschulen zählen die Note der Vorprü-
fung einfach, die Note der Hauptprüfung 
vierfach, die Noten der Prüfungen in den 
beiden sonderpädagogischen Fachrich-
tungen je zweifach, die Note für die Wis-
senschaftliche Hausarbeit dreifach und 
die Note für das Fach nach § 35 Abs. 1 
dreifach; 

6. bei der Prüfung für das Lehramt an beruf-
lichen Schulen gewerblich-technischer 
Fachrichtung zählen die Note für die Wis-
senschaftliche Hausarbeit vierfach, der 
Mittelwert aus den Noten der Vorprüfung 
in der Fachrichtung und im gesellschafts-
wissenschaftlichen Fachgebiet einfach, 
die Note für die Hauptprüfung im erzie-
hungswissenschaftlichen Fachgebiet 
zweifach, die Note für die Hauptprüfung in 
der Fachrichtung vierfach und die Note für 
das Fach nach § 36 Abs. 2 dreifach; 

7. bei der Prüfung für das Lehramt an beruf-
lichen Schulen landwirtschaftlicher, haus-
wirtschaftlicher und nahrungsgewerblicher 
Fachrichtung zählen die in der Diplomprü-
fung erzielte Note achtfach und der Mit-
telwert der Noten in Allgemeiner Er 
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ziehungswissenschaft und Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik zweifach und die 
Note für das Fach nach § 37 Abs. 1 drei-
fach. 

 
(3) Die Gesamtnote für die Erste Staatsprü-
fung lautet bei einem Notendurchschnitt 
 
bis 1,49 "Mit Auszeichnung bestanden", 
bis 2,49 "Gut bestanden", 
bis 3,49 "Befriedigend bestanden", 
bis 4,0 "Bestanden", 
 
Der auf zwei Dezimalstellen errechnete Zah-
lenwert wird im Zeugnis der Gesamtnote in 
Klammern angefügt. Die Gesamtnote „Mit 
Auszeichnung bestanden“ kann nicht erteilt 
werden, wenn ein Prüfungsteil schlechter als 
„Befriedigend“  
bewertet wurde. 
 
(4) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die 
in Abs. 2 für die Bildung der Gesamtnote ge-
nannten Prüfungsleistungen nicht jeweils 
mindestens mit der Note "Ausreichend" be-
wertet wurden. 
 

§ 22 
Ausschluss von der Prüfung 

 
(1) Bei einer Bewerberin oder einem Bewer-
ber, die oder der bei der Prüfung täuscht oder 
zu täuschen versucht, unerlaubte Hilfen ver-
wendet oder sie anderen gewährt, kann die 
betreffende Prüfungsleistung mit der Note 
"Ungenügend" bewertet werden. In schweren 
Fällen kann die Bewerberin oder der Bewer-
ber von der Prüfung ausgeschlossen werden. 
Die Prüfung ist in diesem Fall nicht bestan-
den. Die Entscheidung trifft das Amt für Leh-
rerbildung nach Anhörung der Bewerberin 
oder des Bewerbers. 
 
(2) Behindert eine Bewerberin oder ein Be-
werber die Prüfung so schwerwiegend, dass 
es nicht möglich ist, die eigene Prüfung oder 
die anderer Bewerberinnen oder Bewerber 
ordnungsgemäß durchzuführen, so wird die 
Prüfung abgebrochen. Die Entscheidung dar-
über trifft in Klausuren die Leitung oder das 
aufsichtsführende Mitglied des Amtes für Leh-
rerausbildung; in den mündlichen Prüfungen 
die Prüfungsleiterin oder der Prüfungsleiter. 
Das Amt für Lehrerausbildung entscheidet, ob 

die Bewerberin oder der Bewerber, die oder 
der für die Behinderung der Prüfung verant-
wortlich ist, die Prüfung fortsetzen darf oder 
die Prüfung nicht bestanden hat. Im Falle der 
Fortsetzung der Prüfung wird von dem Amt 
für Lehrerausbildung ein neuer Termin fest-
gesetzt. 
 
(3) Stellt sich nach Abschluss der Prüfung 
heraus, dass die Voraussetzungen des Abs. 1 
Satz 1 vorgelegen haben, so ist die be-
treffende Prüfungsleistung nachträglich mit 
der Note "Ungenügend" zu bewerten und das 
Gesamtergebnis entsprechend zu ändern. In 
schweren Fällen kann die Prüfung als nicht 
bestanden erklärt werden. Das Prüfungs-
zeugnis ist einzuziehen. Die Entscheidung 
trifft das Amt für Lehrerausbildung nach Anhö-
rung der Bewerberin oder des Bewerbers. 
 

§ 23 
Wiederholungsprüfung 

 
(1) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die 
oder der die Erste Staatsprüfung oder eine 
Vorprüfung nicht bestanden hat, kann sie 
einmal wiederholen (Wiederholungsprüfung). 
Die Wiederholungsprüfung kann frühestens 
nach einem halben Jahr abgelegt werden. Sie 
muss spätestens innerhalb von zwei Jahren 
nach Nichtbestehen der Prüfung abgeschlos-
sen sein. Das Amt für Lehrerausbildung kann 
bei amtsärztlich nachgewiesener Verhinde-
rung durch Erkrankung oder bei anderen 
nachweislich wichtigen Gründen auf Antrag 
einer Verlängerung der in Satz 3 festgelegten 
Frist gewähren. 
 
(2) Die Wiederholungsprüfung erstreckt sich 
auf die Prüfungsteile, bei denen nicht mindes-
tens die Note "Ausreichend" erzielt wurde. Auf 
Antrag kann sie sich auch auf bestandene 
Prüfungsteile erstrecken. 
 
(3) Das Kultusministerium kann Ausnahmen 
von den in Abs. 1 und Abs. 2 getroffenen Re-
gelungen zulassen. Es kann eine zweite Wie-
derholungsprüfung zulassen, wenn besonde-
re Gründe vorliegen, die eine außergewöhnli-
che Behinderung der Bewerberin oder des 
Bewerbers in dem zweiten Prüfungsverfahren 
zur Folge hatten und eine nochmalige Wie-
derholung hinreichend aussichtsreich er-
scheinen lassen. Es kann Bedingungen über 
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Dauer und Inhalt des weiteren Studiums so-
wie die Erbringung bestimmter Leistungs-
nachweise auferlegen. 
 

§ 24 
Erweiterungsprüfung 

(1) Eine Bewerberin oder ein Bewerber, die 
oder der die Erste Staatsprüfung bestanden 
hat, kann Erweiterungsprüfungen ablegen. 
(2) Voraussetzung für die Zulassung zu einer 
Erweiterungsprüfung sind weitere Studien. 
Soweit die Bewerberin oder der Bewerber für 
das Lehramt an Gymnasien für die Erweite-
rungsprüfung ein in § 33 aufgeführtes Fach 
gewählt hat, für das Fremdsprachen-
kenntnisse gefordert werden, ist vor der Zu-
lassung zur Erweiterungsprüfung dieser 
Nachweis zu führen. 
(3) Die Erweiterungsprüfung umfasst eine 
Klausur, bei Neueren Sprachen und Deutsch 
als Fremdsprache zwei Klausuren und eine 
mündliche Prüfung in dem gewählten Unter-
richtsfach oder in der Fachrichtung. Wer die 
Fachrichtung Sprachheilpädagogik wählt, 
muss zusätzlich eine mündliche Prüfung von 
30 Minuten im speziellen Medizinischen Be-
reich nach Anlage 2 Abschnitt II C ablegen. 
Im übrigen gelten die §§ 1, 4, 9, 11, 12, 15 
und 17 bis 23 entsprechend. 
 

§ 25 
Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis 

(1) Tritt die Bewerberin oder der Bewerber 
während der Prüfung zurück, so entscheidet 
das Amt für Lehrerausbildung darüber, ob die 
Prüfung nicht bestanden ist oder fortgesetzt 
werden kann. Tritt die Bewerberin oder der 
Bewerber im Verlauf der fortgesetzten Prü-
fung aus Gründen, die sie oder er zu vertreten 
hat, wieder zurück, so ist die Prüfung nicht 
bestanden. 
(2) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, er-
hält darüber einen mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Be-
scheid. 
(3) Kann die Bewerberin oder der Bewerber 
aus Gründen, die sie oder er nicht zu vertre-
ten hat, die Prüfung nur zum Teil ablegen, so 
entscheidet das Amt für Lehrerausbildung 
darüber, welche Prüfungsteile oder Teilleis-
tungen noch abzulegen sind. Eine Verhinde-
rung ist unverzüglich schriftlich dem Amt für 
Lehrerausbildung mitzuteilen. Im Falle der 

Krankheit ist der Nachweis durch Vorlage ei-
nes amtsärztlichen Zeugnisses zu führen. 
(4) Versäumt eine Bewerberin oder ein Be-
werber einen einzelnen Prüfungstermin ohne 
wichtigen Grund, so werden die zu diesem 
Termin zu erbringenden Prüfungsleistungen 
mit der Note "Ungenügend" bewertet. 

 
§ 26 

Zeugnis 
(1) Über die bestandene Erste Staatsprüfung 
erhält die Bewerberin oder der Bewerber ein 
Zeugnis, das Thema und Note der Wis-
senschaftlichen Hausarbeit, die Noten der 
einzelnen Fächer, der Erziehungs- und Ge-
sellschaftswissenschaften, der Fachrichtung 
oder Fachrichtungen und die Gesamtnote 
enthält. Das Zeugnis wird von der Leitung des 
Amtes für Lehrerausbildung oder der oder 
dem von ihr Beauftragten unterschrieben und 
mit dem Dienstsiegel des Amtes für Leh-
rerausbildung versehen. 
 
(2) Das Zeugnis über die bestandene Erweite-
rungsprüfung gilt nur in Verbindung mit dem 
Zeugnis über die bestandene Erste Staatsprü-
fung. 
 
(3) Die Bewerberin oder der Bewerber, die 
oder der die Prüfung nicht bestanden hat, er-
hält hierüber einen mit Rechtsbehelfsbe-
lehrung versehenen Bescheid. Auf Antrag ist 
die Entscheidung zu begründen und können 
die erbrachten Prüfungsleistungen sowie de-
ren Noten aufgenommen werden. Ebenso ist 
die Entscheidung auf Antrag zu begründen. 
 

§ 27 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss eines Prüfungsverfahrens 
kann die Bewerberin oder der Bewerber auf 
Antrag Einsicht in ihre oder seine Prü-
fungsakte nehmen. 
(2) Der Antrag ist schriftlich bei dem Amt für 
Lehrerausbildung zu stellen. Es bestimmt Ort 
und Zeit der Einsichtnahme. 
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ZWEITER TEIL 

 
Inhaltliche Bestimmungen 

 
ERSTER ABSCHNITT 
Allgemeine Prüfung  

in Erziehungs- und Gesellschaftswissen-
schaften 

 
§ 28 

Allgemeine Prüfung 
in Erziehungs- und Gesellschaftswissen-

schaften für Bewerberinnen und Bewerber 
der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt 

an Grundschulen, für das Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen sowie für 

das Lehramt an Gymnasien 
 
(1) Die Bereiche und Anforderungen für die 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Grundschulen, für die Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt an Hauptschulen und Realschu-
len und für die Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien sind in Anlage 1 fest-
gelegt. Soweit die Bewerberin oder der Be-
werber darüber hinaus schulrechtliche Stu-
dien betrieben hat, kann dieser Bereich in der 
Prüfung auf Antrag, der bei dem Amt für Leh-
rerausbildung zu stellen ist, in angemesse-
nem Umfang berücksichtigt werden. Bei der 
Bewerberin oder dem Bewerber für das Lehr-
amt an Gymnasien können auch philo-
sophische Studien berücksichtigt werden. 
 
(2) Die Bewerberin oder der Bewerber, die 
oder der die künstlerisch-wissenschaftliche 
Prüfung, Fachrichtung Musik, ablegen will, hat 
anstelle der Allgemeinen Prüfung in Erzie-
hungs- und Gesellschaftswissenschaften eine 
musikpädagogische Prüfung abzulegen. Sie 
umfasst eine mündliche Prüfung in Musikpä-
dagogik und in Erziehungs- und Gesell-
schaftswissenschaften und anstelle einer 
Klausur eine Lehrprobe. In der Regel soll die 
mündliche Prüfung die Dauer von sechzig Mi-
nuten, die Lehrprobe die Dauer von fünf-
undvierzig Minuten nicht unterschreiten. Das 
Thema der Lehrprobe ist der Bewerberin oder 
dem Bewerber spätestens drei Tage vorher 
bekannt zugeben. Die Bereiche und Anforde-
rungen sind in Anlage 1 Buchst. b festgelegt. 
 
 
 

§ 29 
Allgemeine Prüfung in Erziehungs- und 

Gesellschaftswissenschaften für Bewerbe-
rinnen und Bewerber der Ersten Staatsprü-

fung für das Lehramt an Sonderschulen 
 
(1) Die Bewerberin oder der Bewerber für die 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Son-
derschulen muss in Erziehungs- und Ge-
sellschaftswissenschaften eine Vorprüfung 
und eine Hauptprüfung ablegen. 
 
(2) Die Vorprüfung umfasst als mündliche 
Prüfung Allgemeine Erziehungswissenschaft 
und Gesellschaftswissenschaften in den für 
die Erziehungswissenschaft bedeutsamen 
Bereichen. Die mündliche Prüfung soll in bei-
den Bereichen jeweils dreißig Minuten nicht 
unterschreiten. Zur Vorprüfung kann sich nur 
melden, wer ein ordnungsgemäßes Studium 
von vier Semestern nachweisen kann. 
 
(3) Die Hauptprüfung besteht aus der Dia-
gnostischen Hausarbeit und der mündlichen 
Prüfung. Zur Hauptprüfung kann sich nur 
melden, wer die Vorprüfung bestanden hat. 
(4) In der Diagnostischen Hausarbeit hat die 
Bewerberin oder der Bewerber nachzuwei-
sen, dass sie oder er in der Lage ist, über ei-
ne ihr oder ihm vorher nicht bekannte Minder-
jährige oder einen ihr oder ihm vorher nicht 
bekannten Minderjährigen ein Gutachten an-
zufertigen. Das Gutachten muss einen Vor-
schlag über geeignete sonderpädagogische 
Maßnahmen enthalten. Zur Vorbereitung auf 
die Hausarbeit hat die Bewerberin oder der 
Bewerber diagnostische Daten über die Pro-
bandin oder den Probanden zu erheben. Vor 
Erhebung der Daten ist die Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten der Probandin oder 
des Probanden einzuholen. Eine Verwendung 
der erhobenen Daten für andere Zwecke als 
die der Prüfung ist nicht zulässig. Die Erhe-
bung der Daten ist innerhalb eines Zeitrau-
mes von zwei Wochen durchzuführen. Weist 
die Bewerberin oder der Bewerber nach, dass 
sie oder er ohne eigenes Verschulden inner-
halb dieses Zeitraumes die Erhebung nicht 
durchführen kann, so entscheidet das Amt für 
Lehrerausbildung, ob und innerhalb welcher 
Frist die Bewerberin oder der Bewerber die 
Erhebung beenden kann oder ob ihr oder ihm 
eine neue Aufgabe zu stellen ist. 
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Die Frist für die Anfertigung der Diagnosti-
schen Hausarbeit beträgt eine Woche nach 
Ende der Erhebung. § 16 Abs. 3 und Abs.7 
bis 13 gelten sinngemäß. 
 
(5) Die mündliche Prüfung umfasst die Berei-
che: 
 

 Heil- und Sonderpädagogik unter Be-
rücksichtigung von 

 Fragen der Sozialpädagogik, 
 Sonderpädagogische Psychologie, 
 Medizinische Grundlagen, 
 Grundsätze des Rechts, sofern sie für 

das Lehramt 
 erforderlich sind. 

 
Die Prüfungszeit soll im ersten Prüfungsbe-
reich fünfundvierzig, im zweiten und dritten je 
dreißig Minuten und im vierten Bereich fünf-
zehn Minuten nicht unterschreiten. Die Berei-
che und Anforderungen sind in Anlage 2 fest-
gelegt. 
 

§ 30 
Allgemeine Prüfung in Erziehungs- und 

Gesellschaftswissenschaften für Bewerbe-
rinnen oder Bewerber der Ersten Staats-
prüfung für das Lehramt an beruflichen 

Schulen 
 
(1) Die Bewerberin oder der Bewerber für die 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an beruf-
lichen Schulen gewerblich-technischer Fach-
richtung muss eine Vor- und eine Hauptprü-
fung ablegen; die Vorprüfung im gesell-
schaftswissenschaftlichen Fachgebiet, die 
Hauptprüfung im erziehungswissenschaftli-
chen Fachgebiet. 
 
(2) In der Vorprüfung ist eine Klausur in den in 
Anlage 3 Buchst.a aufgeführten Bereichen A 
bis E, eine weitere in den in Anlage 3 
Buchst.a aufgeführten Bereichen F bis H des 
gesellschaftswissenschaftlichen Fachgebietes 
anzufertigen. 
 
(3) Die Hauptprüfung im erziehungswissen-
schaftlichen Fachgebiet umfasst eine Klausur 
in dem in Anlage 3 Buchst. a aufgeführten Be-
reich A und eine mündliche Prüfung in einem 
der Bereiche B bis D. 
 

(4) Zur Vorprüfung kann sich melden, wer ein 
ordnungsgemäßes Studium von vier Semes-
tern nachweist. Zur Hauptprüfung kann sich 
melden, wer die Vorprüfung bestanden hat. 
 
(5) Die Bewerberin oder der Bewerber für die 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an beruf-
lichen Schulen landwirtschaftlicher, hauswirt-
schaftlicher und nahrungsgewerblicher Fach-
richtung hat eine Klausur nach Wahl aus dem 
Bereich der Allgemeinen Erziehungswissen-
schaft oder der Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik anzufertigen und eine mündliche Prü-
fung abzulegen, die sich zu gleichen Teilen 
auf den Bereich der Allgemeinen Erzie-
hungswissenschaft und der Berufs- und Wirt-
schaftspädagogik erstreckt. Die Bereiche und 
Anforderungen sind in Anlage 3 Buchst. b 
festgelegt. 
 
 

ZWEITER ABSCHNITT 
 

Fächerverbindungen 
 

§ 31 
Fächerverbindungen für Bewerberinnen 
und Bewerber der Ersten Staatsprüfung 

für das Lehramt an Grundschulen 
 
(1) Die Prüfung erfolgt in Allgemeiner Didaktik 
der Grundschule oder in den Themenschwer-
punkten des Kernstudiums, einschließlich der 
Inhalte der allgemeinen Didaktik der Grund-
schule, ferner in mindestens drei der folgen-
den Fächer für die Klassen 1 bis 4: 
 

Deutsch 
Mathematik 
Sachunterricht 
Evangelische Religion 
Katholische Religion 
Englisch 
Französisch 
Kunst 
Musik 
Sport. 

 
Eines der zu wählenden Fächer muss 
Deutsch oder Mathematik sein. 
Aufbauend auf einem Fach ist zusätzlich eine 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische 
Prüfung zum Erwerb der Unterrichtsbe-
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fähigung für das Wahlfach in einem der oben 
genannten Fächer abzulegen. 
Das Fach Sachunterricht deckt zwei Fächer 
für die Klassen 1 bis 4 ab. Wer dieses Fach 
wählt, muss als Wahlfach Deutsch oder Ma-
thematik wählen. 
 
(2) Die Bewerberin oder der Bewerber, die 
oder der als eines ihrer oder seiner Unterricht-
fächer Kunst, Musik oder Sport gewählt hat, 
muss den Nachweis führen, dass die Teil-
nahme an der fachpraktischen Ausbildung er-
folgreich war. Für das Unterrichtsfach Sport 
erstreckt sich dieser Nachweis auch auf den 
erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung in 
"Erste Hilfe bei Sportverletzungen" und die 
Erfüllung der Bedingungen des Deutschen 
Rettungsschwimmabzeichens - Bronze - der 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft o-
der des Deutschen Roten Kreuzes. 
 
(3) Die Prüfung in Allgemeiner Didaktik der 
Grundschule besteht aus einer mündlichen 
Prüfung, die eine Zeit von dreißig Minuten 
nicht unterschreiten soll. 
 
(4) Die mündliche Prüfung in den Fächern für 
die Klassen 1 bis 4 soll in der Regel eine Zeit 
von jeweils zwanzig Minuten nicht unter-
schreiten. 
 
(5) Die Bereiche und Anforderungen in Allge-
meiner Didaktik der Grundschule und in den 
Fächern sind in Anlage 4, die Bereiche und 
Anforderungen für die Unterrichtsfächer für 
die Klassen 5 bis 10 sind in Anlage 5 festge-
legt. 
 
(6) Erweiterungsprüfungen nach § 24 können 
in den in Abs. 1 genannten Fächern oder in 
Deutsch als Fremdsprache als weiterem Fach 
nach Anlage 5 abgelegt werden. 
 

§ 32 
Fächerverbindungen für Bewerberinnen 
und Bewerber der Ersten Staatsprüfung 
für das Lehramt an Hauptschulen und  

Realschulen 
 
(1) Die Prüfung erfolgt in zwei oder auf Antrag 
der Bewerberin oder des Bewerbers in mehr 
als zwei der folgenden Fächer: 

 
Evangelische Religion 

Katholische Religion 
Deutsch 
Englisch 
Französisch 
Russisch 
Geschichte 
Sozialkunde 
Erdkunde 
Mathematik 
Physik 
Chemie 
Biologie 
Kunst 
Musik 
Sport 
Arbeitslehre . 

Die Bereiche und Anforderungen für diese 
Fächer sind in der Anlage 5 festgelegt. 
 
§ 31 Abs.2 gilt entsprechend. 
 
(2) Erweiterungsprüfungen nach § 24 können 
in einem der in Abs. 1 genannten Fächer oder 
in  
 

Informatik 
Deutsch als Fremdsprache 
Ethik 

 
abgelegt werden. 
 

§ 33 
Fächerverbindungen für Bewerberinnen 
und Bewerber der Ersten Staatsprüfung 

für das Lehramt an Gymnasien 
 
(1) Die Prüfung erfolgt in zwei oder auf Antrag 
der Bewerberin oder des Bewerbers in mehr 
als zwei der folgenden Fächer: 
 

Evangelische Religion 
Katholische Religion 
Deutsch 
Englisch 
Französisch 
Russisch 
Latein 
Griechisch 
Italienisch 
Spanisch 
Portugiesisch 
Ethik 
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Geschichte 
Sozialkunde (Wissenschaft von 
der Politik) 
Erdkunde 
Mathematik 
Physik 
Informatik 
Chemie 
Biologie 
Sport 
Philosophie 
 

Für das Fach Sport gilt § 31 Abs.2 entspre-
chend. 
 
Die Bereiche und Anforderungen sind in An-
lage 6 festgelegt. 
 
(2) Auf Antrag der Bewerberin oder des Be-
werbers kann die Prüfung, sofern drei Fächer 
gewählt werden, auch in einem Fach aus den 
in Abs. 3 aufgeführten Fächern für die Erwei-
terungsprüfung erfolgen. 
 
(3) Erweiterungsprüfungen nach § 24 können 
in einem der in Abs. 1 genannten Fächer oder 
in 
 

Polnisch 
Hebräisch 
Türkisch 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Arbeitslehre 
Deutsch als Fremdsprache 

 
abgelegt werden. 
 
(4) Wer als eines seiner Unterrichtsfächer 
Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, 
Sozialkunde (Wissenschaft von der Politik), 
Latein, Griechisch, Evangelische Religion, 
Katholische Religion, Philosophie, Ethik, Ita-
lienisch, Spanisch oder Portugiesisch gewählt 
hat, muss Fremdsprachenkenntnisse nach-
weisen, für die folgende Anforderungen gel-
ten: 
 
   Deutsch: 
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen, darunter 
Latein, Englisch oder Französisch, die zur Er-
arbeitung wissenschaftlicher Fachliteratur be-
fähigen; 
 
 

   Englisch: 
Lateinkenntnisse; 
 
   Französisch: 
Lateinkenntnisse; 
 
   Geschichte: 
Kenntnisse in mindestens zwei Fremdspra-
chen, darunter Latein; 
 
   Sozialkunde (Wissenschaft von der Politik): 
Kenntnisse in zwei Fremdsprachen; 
 
   Latein: 
Griechischkenntnisse; 
 
   Griechisch: 
Lateinkenntnisse; 
 
   Evangelische Religion: 
Latein- und Griechischkenntnisse; 
 
   Katholische Religion: 
Latein- und Griechischkenntnisse; 
 
   Philosophie: 
Latein- oder Griechischkenntnisse; 
 
   Ethik: 
Latein- oder Griechischkenntnisse; 
 
   Italienisch: 
Lateinkenntnisse; 
 
   Spanisch: 
Lateinkenntnisse; 
 
   Portugiesisch: 
Lateinkenntnisse. 
 
Der Nachweis der Latein- und Griechisch-
kenntnisse ist entweder durch das Abitur-
zeugnis oder das Bestehen der Ergänzungs-
prüfung nach der Verordnung über die Ergän-
zungsprüfungen im Lateinischen und Griechi-
schen vom 3. September 1981 (ABl. S. 642) 
oder eine förmliche fachbereichsinterne Prü-
fung zu erbringen. 
Die Sprachkenntnisse sollen bei Studienbe-
ginn vorhanden sein oder müssen in den ers-
ten Semestern, spätestens bis zur Zwischen-
prüfung nachgewiesen werden. 
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§ 34 

Fächerverbindungen für Bewerberinnen 
und Bewerber der Ersten Staatsprüfung 

für das Lehramt an Gymnasien 
- Künstlerisch-Wissenschaftliche Prüfung, 

Fachrichtung Musik oder Fachrichtung 
Kunst - 

 
(1) Die Prüfung erfolgt in 
 
1. Musik oder in Kunst, 
2. einem Fach der in § 32 Abs. 1 genannten 

Fächer für die  
     Klassen 5 bis 10. 
     Musik oder Kunst können nicht gewählt 

werden. 
 
Auf Wunsch der Bewerberin oder des Bewer-
bers kann die Prüfung in einem Fach der in § 
33 Abs. 1 genannten Fächer für die Klassen 5 
bis 13 erfolgen. 
 
§ 33 Abs.3 und 4 gilt entsprechend. 
 
(2) Die Bereiche und Anforderungen sowie 
die Prüfungszeiten für die einzelnen Bereiche 
für die Fachrichtung Musik sind in Anlage 7 
Buchst. a festgelegt. Die Bereiche und Anfor-
derungen für die Fachrichtung Kunst sind in 
Anlage 7 Buchst. b festgelegt. 
(3) Erweiterungsprüfungen nach § 24 können 
in einem weiteren der in § 33 Abs. 1 oder 
Abs. 3 genannten Fächer abgelegt werden. 
 
 

§ 35 
Fächerverbindungen für Bewerberinnen 
und Bewerber der Ersten Staatsprüfung 

für das Lehramt an Sonderschulen 
 
(1) Die Prüfung erstreckt sich auf zwei von 
der Bewerberin oder dem Bewerber zu wäh-
lende sonderpädagogische Fachrichtungen 
sowie auf ein von der Bewerberin oder dem 
Bewerber zu wählendes Fach aus den in § 32 
Abs. 1 genannten Fächern mit Ausnahme von 
Französisch und Russisch. § 31 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 
Die Bereiche und Anforderungen für die Fach-
richtungen sind in Anlage 8 festgelegt. Die 
Bereiche und Anforderungen für das zu wäh-
lende Fach sind in Anlage 5 festgelegt. 
(2) Sonderpädagogische Fachrichtungen sind 
die Fachrichtung für: 

Lernhilfe 
Pädagogik für Praktisch Bildbare 
Erziehungshilfe 
Sprachheilpädagogik. 

 
   (3) Erweiterungsprüfungen nach § 24 kön-
nen in einem der in § 32 genannten Fächer 
oder in einer weiteren sonderpädagogischen 
Fachrichtung abgelegt werden. 
 
 

§ 36 
Fächerverbindungen für Bewerberinnen 
und Bewerber der Ersten Staatsprüfung 
für das Lehramt an beruflichen Schulen 
gewerblich-technischer Fachrichtung 

 
(1) Die Bewerberin oder der Bewerber für die 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an beruf-
lichen Schulen gewerblich-technischer Fach-
richtung hat eine Vor- und eine Hauptprüfung 
abzulegen. Die Vorprüfung erstreckt sich auf 
eine von der Bewerberin oder dem Bewerber 
zu wählende Fachrichtung oder auf eines der 
ausgewiesenen Fachgebiete der gewählten 
Fachrichtung. Die Hauptprüfung erstreckt sich 
auf die gewählte Fachrichtung oder auf eines 
der ausgewiesenen Fachgebiete der gewähl-
ten Fachrichtung und ein zu wählendes Fach. 
 
(2) Fachrichtungen sowie Fachrichtungen mit 
Fachgebieten sind: 

Bautechnik 
Chemietechnik 
Textiltechnik und Bekleidung 
Drucktechnik 
Elektrotechnik 
- Energietechnik 
- Kommunikationstechnik 
Körperpflege 
Metalltechnik 
- Fertigungstechnik 
- Kraftfahrzeugtechnik. 

 
Fächer sind: 

Evangelische Religion 
Katholische Religion 
Deutsch 
Englisch 
Geschichte 
Politik 
Mathematik 
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Physik 
Chemie 
Biologie 
Sport 
Informatik. 

 
Im Fach Sport ist der Nachweis nach § 31 
Abs.2 zu erbringen. 
 
(3) Die Bewerberin oder der Bewerber mit der 
Fachrichtung Chemietechnik kann als Fach 
nicht Chemie wählen. 
 
(4) Die Vorprüfung umfasst in der von der 
Bewerberin oder dem Bewerber gewählten 
Fachrichtung vier Klausuren aus den in Anla-
ge 9 Buchst. a genannten Bereichen. Zur 
Vorprüfung kann sich melden, wer ein ord-
nungsgemäßes Studium von vier Semestern 
nachweist. 
 
(5) Zur Hauptprüfung kann nur zugelassen 
werden, wer die Vorprüfung bestanden hat. 
 
(6) Die Hauptprüfung umfasst zwei Klausuren 
in der von der Bewerberin oder dem Bewer-
ber gewählten Fachrichtung und eine Klausur 
in dem von der Bewerberin oder dem Bewer-
ber gewählten Fach. Sie umfasst weiter je ei-
ne mündliche Prüfung in der von der Bewer-
berin oder dem Bewerber gewählten Fach-
richtung und in dem gewählten Fach. Die für 
die Fachrichtung und das Fach geltenden Be-
reiche und Anforderungen sind in Anlage 9 
festgelegt. 
 
(7) Erweiterungsprüfungen nach § 24 können 
in einer der in Abs. 2 genannten Fachrichtun-
gen, sofern der Nachweis über die praktische 
Berufsausbildung erbracht wird, oder in einem 
der in Abs. 2 genannten Fächer abgelegt 
werden. Das Kultusministerium kann darüber 
hinaus auf Antrag Erweiterungsprüfungen 
auch in Fächern zulassen, die nicht in Abs. 2 
genannt sind, sofern sie für den Unterricht an 
beruflichen Schulen von Bedeutung und hin-
sichtlich ihrer Bereiche und Anforderungen 
den in §§ 32 oder 33 genannten Fächern 
gleichwertig sind. 
 
 
 
 
 

§ 37 
Fächerverbindungen für Bewerberinnen 
und Bewerber der Ersten Staatsprüfung 
für das Lehramt an beruflichen Schulen 

landwirtschaftlicher, hauswirtschaftlicher 
und nahrungsgewerblicher Fachrichtung 

 
(1) Die Bewerberin oder der Bewerber, die 
oder der die Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an beruflichen Schulen landwirt-
schaftlicher, hauswirtschaftlicher und nah-
rungsgewerblicher Fachrichtung bestanden 
hat, kann auf Antrag eine Prüfung in einem 
der in § 36 Abs. 2 genannten Fächer ablegen. 
 
(2) Wer die in Abs. 1 genannte Prüfung be-
standen hat, kann Erweiterungsprüfungen in 
weiteren der in § 36 genannten Fächer ab-
legen. Das Kultusministerium kann darüber 
hinaus auf Antrag Erweiterungsprüfungen 
auch in Fächern zulassen, die nicht in § 36 
genannt sind, sofern sie für den Unterricht an 
beruflichen Schulen von Bedeutung und hin-
sichtlich ihrer Bereiche und Anforderungen 
den in §§ 32 oder 33 genannten Fächern 
gleichwertig sind. 
 

DRITTER ABSCHNITT 
 

Zusatzprüfungen 
 

§ 38 
Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähi-
gung zum Lehramt an Grundschulen 

 
(1) Die Zusatzprüfung zum Erwerb der Befä-
higung zum Lehramt an Grundschulen kann 
ablegen, wer die Befähigung zum Lehramt an 
Hauptschulen und Realschulen oder die Be-
fähigung zum Lehramt an Gymnasien, die Be-
fähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen 
oder die Befähigung zum Lehramt an Sonder-
schulen besitzt. 
 
(2) Die Zusatzprüfung ist in der Allgemeinen 
Didaktik der Grundschule und in drei der in § 
31 Abs. 1 genannten Fächer für die Klassen 1 
bis 4 abzulegen. Zwei der Fächer sind aus 
der Gruppe Deutsch, Mathematik und Sach-
unterricht zu wählen. 
(3) Für die Durchführung der Zusatzprüfung 
gelten die §§ 17, 18 und 31 entsprechend. 
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§ 39 

Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähi-
gung zum Lehramt an Hauptschulen und 

Realschulen 
 
(1) Die Zusatzprüfung zum Erwerb der Befä-
higung zum Lehramt an Hauptschulen und 
Realschulen kann ablegen, wer die Befähi-
gung zum Lehramt an Grundschulen oder die 
Befähigung zum Lehramt an Sonderschulen 
oder die Befähigung zum Lehramt an Gymna-
sien oder die Befähigung zum Lehramt an be-
ruflichen Schulen besitzt. 
 
(2) Die Zusatzprüfung ist in einem der in § 32 
Abs. 1 genannten Fächer abzulegen. Das 
gewählte Fach darf nicht fachwissenschaftlich 
Gegenstand einer von der Bewerberin oder 
dem Bewerber bereits bestandenen Ersten 
Staatsprüfung gewesen sein. 
 
(3) Für die Durchführung der Zusatzprüfung 
gelten die §§ 17, 18 und 31 entsprechend.  
 

§ 40 
Zusatzprüfung zum Erwerb der Befähi-
gung zum Lehramt an Sonderschulen 

 
(1) Die Zusatzprüfung zum Erwerb der Befä-
higung zum Lehramt an Sonderschulen kann 
ablegen, wer die Befähigung zum Lehramt an 
Grundschulen, die Befähigung zum Lehramt 
an Hauptschulen und Realschulen, die Befä-
higung zum Lehramt an Gymnasien oder die 
Befähigung zum Lehramt an beruflichen 
Schulen besitzt und ein sonderpädagogisches 
Studium von vier Semestern an einer wissen-
schaftlichen Hochschule absolviert hat. 
 
(2) Die Zusatzprüfung umfasst die Diagnosti-
sche Hausarbeit nach § 29 Abs. 4 und die 
mündliche Prüfung nach § 29 Abs. 5 in zwei 
sonderpädagogischen Fachrichtungen. Die 
Bewerberin oder der Bewerber kann die son-
derpädagogischen Fachrichtungen aus den in 
§ 35 Abs. 2 genannten Fachrichtungen wäh-
len. 
 
 
 
 
 
 
 

DRITTER TEIL 
 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

§ 41 
Übergangsregelung 

 
Auf Bewerberinnen und Bewerber, die ihr 
Studium vor dem Wintersemester 1995/96 
aufgenommen haben, finden die Vorschriften 
dieser Verordnung keine Anwendung. Sie le-
gen die Prüfung nach den bisherigen Vor-
schriften ab, sofern sie nicht die Ablegung der 
Prüfung nach den Vorschriften dieser Verord-
nung schriftlich bei dem Amt für Lehrerausbil-
dung beantragen. 
 

§ 42 
Aufhebung bisheriger Vorschriften 

 
Es werden aufgehoben: 
 
1. Die Verordnung über die Erste Staatsprü-

fung für das Lehramt an Grundschulen 
vom 5. November 1969 (GVBl. I S. 207), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 
12. Juli 1989 (GVBl. I S. 185)1), 

 
2. die Verordnung über die Erste Staatsprü-

fung für das Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen vom 10. November 1969 
(GVBl. I S. 214), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 12. Juli 1989 (GVBl. I S. 
185)2), 

 
3. die Verordnung über die Staatsprüfung für 

das Lehramt an Sonderschulen vom 3. 
August 1967 (GVBl. I S. 139), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 22. März 
1977 (GVBl. I S. 159)3), 

 
4. die Verordnung über die Erste Staatsprü-

fung für das Lehramt an Sonderschulen 
vom 7. Juni 1971 (GVBl. I S. 157), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 10. April 
1984 (GVBl. I S. 124)4), 

 
5. die Verordnung über die Erste Staatsprü-

fung für das Lehramt an Gymnasien vom 
1. Dezember 1969 (GVBl. I S. 283), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 25. 
März 1993 (GVBl. I S. 113)5), 
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6. die Verordnung über die Erste Staatsprü-

fung für das Lehramt an Berufsschulen, 
Berufsfachschulen, Fachschulen und Hö-
heren Fachschulen landwirtschaftlicher, 
hauswirtschaftlicher und 
nahrungsgewerblicher Fachrichtung vom 
21. April 1966 (GVBl. I S. 111), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 
18. Dezember 1979 (GVBl. I S. 277)6), 

 
7. die Verordnung über die Erste Staatsprü-

fung für das Lehramt an beruflichen Schu-
len gewerblich-technischer Fachrichtung 
vom 25. Juli 1968 (GVBl. I S. 211), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 13. März 
1981 (GVBl. I S. 132)7) und 

 
8. die Verordnung über die Erste Staatsprü-

fung für das Lehramt an beruflichen Schu-
len gewerblich-technischer Fachrichtung 
an der Gesamthochschule Kassel vom 
28. Mai 1974 (GVBl. I S. 281), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 18. De-
zember 1979 (GVBl. I. S. 277)8). 

_______ 

 1) Hebt auf GVBl. II 322-48 
 2) Hebt auf GVBl. II 322-49 
 3) Hebt auf GVBl. II 322-38 
 4) Hebt auf GVBl. II 322-56 
 5) Hebt auf GVBl. II 322-50 
 6) Hebt auf GVBl. II 322-33 
 7) Hebt auf GVBl. II 322-46 
 8) Hebt auf GVBl. II 322-70 
 

§ 43 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. 
Dezember 2006 außer Kraft. 
 
 
 
Wiesbaden, den 14.09.2001 
 
 
 
DIE HESSISCHE KULTUSMINISTERIN 
Wolff 

 
 
 
 
 


